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20303 
Verordnung 

zur Änderung urlaubsrechtlicher Vorschriften 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 25. Juni 1996 

Aufgrund des § 86 Abs. 2 und des § 101 Abs. 1 und 2 des 
Landesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 234), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. Februar 1995 (GV. NW. S. 102), in 
Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 des Landesrichtergeset­
zes vom 29. März 1966 (GV. NW. S. 217), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. Februar 1995 (GV. NW. S. 102), wird 
verordnet: 

Artikel I 
Änderung der Erholungsurlaubsverordnung 

Die Verordnung über den Erholungsurlaub der Beam­
tinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Erholungsurlaubsverord­
nung - EUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. September 1993 (GV. NW. S. 690), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Januar 1995 (GV. NW. S. 86), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 11 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 
,,(2) Dem Antrag einer Beamtin oder eines Beamten auf 
Gewährung von Erholungsurlaub im Anschluß an eine 
Heil- oder Badekur ist zu entsprechen." 

2. § 12 erhält folgende Fassung: 

,,§ 12 
Zusatzurlaub bei Gesundheitsgefährdung 

Einen Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen erhalten 
Beamtinnen und Beamte, die mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollbeschäf­
tigten Beamtin oder eines vollbeschäftigten Beamten 
1. mit Infektionskranken in Verbindung kommen 

oder 
2. mit infektiösem Material arbeiten." 

Artikeln 
Änderung der Erziehungsurlaubsverordnung 

Die Verordnung über den Erziehungsurlaub für Beam­
tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Erziehungsurlaubsverord­
nung - ErzUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Juli 1992 (GV. NW. S. 320), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 31. Januar 1995 (GV. NW. S. 86), wird wie 
folgt geändert: 

In § 2 Abs. 3 werden in Satz 1 nach den Wörtern ,,78b," 
die Wörter ,,78c und" eingefügt. 

Artikelill 
Änderung der Sonderurlaubsverordnung 

Die Verordnung über den Sonderurlaub der Beamtin­
nen und Beamten und Richterinnen und Richter im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Sonderurlaubsverordnung 
- SUrlV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. September 1993 (GV. NW. S. 691), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Januar 1995 (GV. NW. S. 86), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden in Satz 2 die Wörter "mit 
Zustimmung der obersten Dienstbehörde" gestri­
chen. 

b) In Absatz 2 erhält Satz 3 folgende Fassung: 
"Für die aktive Teilnahme an den Olympischen 
Spielen, sportlichen Welt- und Europameister­
schaften, internationalen sportlichen Länderwett­
kämpfen und den dazugehörigen Vorbereitungs­
kämpfen auf Bundesebene sowie an Europa­
pokalwettbewerben kann daruber hinaus Urlaub 
bewilligt werden." 

2. In § 10 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

"Für eine fremdsprachliche Aus- oder Fortbildung im 
Ausland kann Urlaub bis zur Dauer von drei Monaten 
bewilligt werden, wenn die Ausbildung im dienstli­
chen Interesse liegt und zu erwarten ist, daß ausrei­
chende Fortschritte im Erlernen der Fremdsprache 
gemacht werden." 

Artikel IV 
Übergangsvorsehrift 

Eine spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ser Verordnung angetretene Heil- oder Badekur ist nach 
den bis zu diesem Zeitpunkt maßgebenden Vorschriften 
abzuwickeln. 

Artikel V 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1996 

(L. S.) 
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johannes Ra u 

Der Innenminister 
Franz-Josef Kniola 

GV. NW. 1996 S. 220. 

Verordnung 
über die Zuständigkeit für die Kostenerstattung 

nach Schwangerschaftsabbrüchen 
Vom 25. Juni 1996 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 7 
Abs. 4 und § 9 Abs. 3 des Landesorganisationsgesetzes 
vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. S. 136), wird nach 
Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Sozia­
les und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flücht­
linge des Landtags verordnet: 

§ 1 

Zuständige Behörde für die Kostenerstattung nach § 4 
des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschafts­
abbruchen in besonderen Fällen ist das Versorgungsamt 
Dortmund. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1996 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johannes Rau 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
Dr. Axel Horstmann 

GV. NW. 1996 S. 220. 
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2128 
.. Fünfte Verordnung 

zur Anderung der Verordnung über eine Umlage 
für Hebammen-Lehranstalten 

Vom 25. Juni 1996 

Aufgrund des § 17 Abs. 4a Satz 2 des Krankenhausfi­
nanzierungsgesetzes wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über eine Umlage für Hebammen­
Lehranstalten vom 14. Februar 1984 (GV. NW. S. 198), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. März 1994 
(GV. NW. S. 118), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Die Umlage beträgt im Jahr 1996 2224,- DM." 

2. In § 1 Abs. 2 werden die Wörter "zu Beginn" durch die 
Wörter "am 1. Januar" ersetzt und nach dem Klam­
merzusatz die Wörter "in der jeweils geltenden Fas­
sung" eingefügt. 

3. In § 4 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter "zu den 
Selbstkosten" durch die Wörter "zum Budget" ersetzt. 

4. § 4 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Kosten der Unterbringung gehören nicht dazu, es sei 
denn, daß die Vertragsparteien etwas anderes verein­
baren." 

5. In § 5 werden die Wörter "der Regierungspräsident" 
durch die Wörter "die Bezirksregierung" ersetzt. 

Artikel II 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1996 

(L. S.) 
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johannes Ra u 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
Dr. Axel Horstmann 

- GV. NW. 1996 S. 221. 

Verordnung 
zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungs­

förderungsgesetzes - VO zum AFBG -
Vom 25. Juni 1996 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 des Landesorganisationsgeset­
zes (LOG NW) vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. 
S. 1114), wird nach Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie sowie des Aus­
schusses für Schule und Weiterbildung verordnet: 

§ 1 
Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes zur Förde-
der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfort­

b sförderungsgesetz AFBG) vom 23. 4. 1996 (BGBL 
I S. 6 ist das Landesamt für Ausbildungsförderung. Es 
entscheidet 

1. über die Förderungsanträge und Anträge nach § 23 
Abs. 4 Satz 1 AFBG der Teilnehmerinnen und Teilneh­
mer, die ihren ständigen Wohnsitz in Nordrhein-West­
falen haben, 

2. über die Förderungsanträge und Anträge nach § 23 
Abs. 4 Satz 1 AFBG der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, die ihren ständigen Wohnsitz im benachbarten 
Ausland haben und von dort aus an Fortbildungsmaß­
nahmen in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. 

§2 
Mitwirkung der Kammern 

(1) Soweit Fortbildungsmaßnahmen im Sinne des § 2 
des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes auf eine 
Prüfung gemäß §§ 46, 81 und 95 des Berufsbildungsgeset­
zes oder gemäß §§ 42, 45 und 122 der Handwerksordnung 
vorbereiten, können die Kammern im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten bei der Durchführung des Gesetzes 
mitwirken. In diesem Falle übernimmt es die Kammer, in 
deren Zuständigkeitsbereich die Fortbildungsmaßnahme 
durchgeführt wird, 

1. über das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz zu be­
raten und zu informieren, 

2. Anträge auf Förderungsleistungen entgegenzunehmen, 
auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit der Angaben zu 
prüfen und an das Landesamt für Ausbildungsförde­
rung weiterzuleiten, 

3. im Bedarfsfall zur Geeignetheit der Maßnahme nach 
§ 2 sowie zum Fortbildungsplan nach § 6 und zur 
Eignung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers nach 
§ 9 des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes gut­
achtlich Stellung zu nehmen. 

Von der Prüfung durch die Kammern bleiben die Anga­
ben zum Einkommen und Vermögen ausgenommen. Die 
Anträge gelten als zu dem Zeitpunkt bei der zuständigen 
Behörde gestellt, in dem sie bei der Kammer eingegangen 
sind. 

(2) Für jeden dem Landesamt für Ausbildungsförde­
rung zugeleiteten Förderungsantrag erhalten die Kam­
mern nach Ablauf eines Halbjahres eine jährlich im 
Haushaltsplan festzusetzende Verwaltungskostenpau­
schale. 

§3 
Fachaufsicht 

Das Landesamt für Ausbildungsförderung untersteht 
der Fachaufsicht des Ministeriums für Schule und Wei­
terbildung. 

§4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1996 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johannes Rau 

Der Innenminister 
Franz-Josef Kniola 

Der Finanzminister 
Heinz Schleußer 

Der Minister für Wirtschaft und Mittelstand, 
Technologie und Verkehr 

Wolfgang element 

Die Ministerin für Schule 
und Weiterbildung 
Gabriele Behler 

- GV. NW. 1996 S. 221. 
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Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester 

für das Wintersemester 1996/97 
Vom 21. Juni 1996 

Aufgrund des § 10 Abs. 2 und des § 11 des Zweiten 
Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW -
HZG NW) vom 11. Mai 1993 (GV. NW. S. 204), geändert 
durch Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 (GV. NW. 
S. 476), wird verordnet: . 

§ 1 

Für die in den Anlagen 1 bis 4 zu dieser Verordnung 
bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten 
Hochschulen die Zahl der im Wintersemester 1996/97 in 
das erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen 

Anlagen und Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festgesetzt. 

§ 2 

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der 
Anlagen 1 und 3 nur Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch­
schulreife oder die dem gewählten Studiengang entspre­
chende fachgebundene Hochschulreife vermittelt. Bei 
den Studiengängen der Anlagen 2 und 4 sind auch 
Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife 
antragsberechtigt; für die in diesen Anlagen für inte­
grierte Studiengänge festgesetzten Studienplätze sind 
nur Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschul­
reife antragsberechtigt. 

§3 

(1) Die nach den Anlagen 3 und 4 verfügbaren Studien­
plätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß 
§§ 51 bis 54 der Vergabeverordnung NW vergeben, soweit 
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Sind für die Vergabe nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 
VergabeVO NW weniger zu berücksichtigende Bewerbe­
rinnen und Bewerber vorhanden als Studienplätze, wer-

den die freibleibenden Studienplätze nach § 12 Abs. 2 
Nr. 3 VergabeVO vergeben. 

(3) Im Studiengang Journalistik werden über die in 
der Anlage 3 festgesetzte Zulassungszahl hinaus weitere 
19 Studienplätze an die rangnächsten Studienbewerbe­
rinnen und -bewerber vergeben, wenn sie ein vor Auf­
nahme des Studiums abgeschlossenes Volontariat gemäß 
§ 8 Abs. 7 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Nr. 4 der 
Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Journali­
stik an der Universität Dortmund vom 15. November 1982 
(GAB!. NW. 1982 S. 548), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 17. November 1986 (GAB!. NW. 1987 S. 28), nachwei­
sen; § 12 Abs. 3 VergabeVO NW gilt entsprechend. 

§4 

(1) Für Bewerberinnen und Bewerber nach § 3 Abs. 2 
Hochschulzulassungsgesetz sind an der Fachhochschule 
Münster vorweg abzuziehen: 

1. im Studiengang Pflegemanagement drei Studienplätze, 
2. im Studiengang Sozialarbeit ein Studienplatz, 
3. im Studiengang Sozialpädagogik drei Studienplätze. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt durch die 
Hochschule nach Maßgabe von § 53 VergabeVO. 

§5 
Soweit sich die der Festsetzung nach § 1 zugrundelie­

genden Daten wesentlich ändern, wird die Ministerin für 
Wissenschaft und Forschung die Zulassungszahlen durch 
Rechtsverordnung, die rückwirkend in Kraft tritt, neu 
festsetzen. 

§6 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1996 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Juni 1996 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 
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Anlage 1 zur Verordnung vom 21. Juni 1996 (GV. NW. S. 222) 

Zulassungszahlen in zentralen Verfahren 

Studiengang 

- Universitätsstudieng/inge ohne 
Lehrimter-
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Abschluß Erste Staatsprüfung für das 
lehramt für die Sekundarstufe I1 

~!.!?!.!!~.~.~.................................................................fI:• ....l9.. 
Erste Staatsprüfung fü~ 
das lehramt für die Primarstufe A 

Abkür%ungen: TK =Techni sehe Hochschule A = Auswahlverfahren 
Uni =Universität B =Besonderes Auswahlverfahren 
U-GK­ =Universität • Gesamthochschule V =Verteilun9sverfahren 
OSK =Deutsche Sport hochschule * =integrierter Studiengang 
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Anlage 2 zur Verordnung vom 21. Juni 1996 (GV. NW. S. 222) 

Zulassungszahlen in zentralen Verfahren 
- Fachhochschulstudiengänge ­
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Anlage 3 zur Verordnung vom 21. Juni 1996 (GV. NW. S. 222) 
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